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Bei aller staatlicher 
Verordnungsfiille ist 
dem Revierbetreuer 
Selbstdisziplin abge

fordert, soll das Naturprodukt 
"Wildpret aus heimischen Re
vieren" weiterhin als Quali
tätslebensmittel einen guten 
Ruf genießen. Als verbotene 
Futtermittel gelten in den 
meisten Bundesländern Pro
dukte, die weder "artgerecht" 
noch "artspezifisch" ftir das 
betreute Wild sind: etwa bear
beitete , Speise

nd Süßwaren, 
~~lHt~jijö·~tmUAII Früchte, Fi-

sche und Kraftfutter. Dass ein 
Einbringen von Arzneimitteln 
in das Wild futter nur mit jagd
behördlicher Genehmigung 
erfolgen darf, ist ebenfalls den 
meisten Länderverordnllngen 
gemein. 
Ein klares Nein gilt ftir 
Schlachtabfälle und Kadaver 
von Nutztieren als Lockmittel 
auf Luderplätzen angesichts 
der im Raume stehenden klas
sischen Schweinepest, wobei 
im Übrigen das Tiersellchen
recht greift. 
Das Vprtiittprh 

oder .. 'iI'R' .... 'W'l.>.:I~~'~..l'..:Jil;:.\if,;~~W 

Verstand 
Angesichts BSE-Furcht, 
Schweinepest und der 
Wildschadensdiskussion 
kommen der Erhaltungs
beziehungsweise Ablen
kungsfütterung und dem 
Kirren von Schalenwild 
große öffentliche Auf
merksamkeit zu. Neben 
<der l<et1htnis länderspe
,'m!.'.~~!~~l' Werqrdl1urlgen 

ngefühl 
~efr~gt. 

dfilijllQllftil:i, b tt 



Dayern, I LJGArt.43 

Sachsen-Anhalt, 
• lJG § 34 

Schieswig-Iloistein, 
• LJG§ 1; 
Thiiringen, 

" lJG§43 

Vom 1. Dezember 
bis 31. März, 
bei r ulternot auf 
Anordnung der Un
teren Jagdbehörde 

Zu Notzeiten 

Zu Notzeiten 

Vom 1. Januar bis 
30. April 

Derzl'it aufgrund 
Schweinepestver
ordnung Sclmlen
wikJfiilterung gllnl

untersagt 

Vom 1. Januar bis 
30. April sowie in 
Notzeiten (Bekannt
gnbe durch KJM) 

Vom 1. Dezember 
bis 30. April, Reh
wild nur in Notzeiten 

Nur auf Anordnung 
der Unteren Jagd
behörde in Not
zeilen 

Vom I. November 
his 31. März, sonst 
mit Behördenge
nehmigung 

Zu Not7eiten 

Nur zu NOl7eiten, 
nur mit Ausnllhme-

Zu Not7eiten bis 
700 Meter üNN 

I 

Nur artgerechte, 
artspezifisehe Mit
tel. kein Tiermehl 

Erhaltungsfülte
nlng durch Rau-, 
Saftfutter 

riir wiederkäuendes 
Schalenwild Heu, 
Rüben, bedingt 
Silagen (ohne Kraft
futter, mit Raufulter 

Nicht: Back·, 
Kiiehenllbfrille, 
Südfrüchte, 
Krnftfutler, Sojn 

Nur Ileu, 
Grassilage, Rüben 

Nur Heu, 
Grassilage, Rüben 

Nur Heu, Gras
silage, Rüben, 
Waldbaum-Früchte 

Nicht: Küchenllb
mlle, Backwaren, 
Südfriichte 

Kein fiermehl 

Für wiederkäuen
des Schalenwild 
Heu, Silage, Hack
friichte, Kastanien, 
Eicheln 

Rau- und Saftfutter 
stellen bewährte 

'Mitiel der Erhal-

I 
"behandeltes" Getreide) ist 
ja als potenzieller Träger 
der BSE-Seuche EU-rechtlich 
untersagt. Es greifen überdies 

Ungamtterung 
~Iederkäuenden 
Schalenwildes dar. 

Verordnungen in einigen Bun
desländern ausdrücklich. In 
anderen Bundesländern beste
hen indirekt Verbote, indem 
die Fonnel "artgerechten" Fut-

Nur Schwarzwild 

Nur Schwllr7wild 
und nur mit 
Genehmigung 

Nur Schwnrzwild in 
Tageseinständen 

Schalenwild in 
seinen Jagdzeiten 

Nur Schwar7wild, 
keine Behälter elc. 
verwenden 

Nur Schwarzwild 

Nur Schwarzwild, 
sonst Genehmi
gung einholen 

Schalenwild 

Schwarzwild 

Schwarzwild 

Schalenwild 

un7ugänglich 

Muss anderem 
Wild un7ugänglich 
sein; nur llrtgmech
tes rulter 

Maximal 4 kg, 
nicht fiir amleres 
Schalenwild 
llIgiinglich 

Maximal 3 kg 
MlIis, Getreide 
oder Baumfrikhte 

Maximal 4 kg 
lIrtgereqhtes rulter, 
keine Behältl'r ete. 
verwenden 

Getreide, Mais, 
in den Boden 
mnI!I'IJrne:l' I 

Getreide, 
Kartoffeln, Äpff'1 in 
geringen Mengen 

Gl'treide, Kartof
feln, Äpfel 

Getreide, Baum
früchte, ObstIres
ter, Körnernmis 

Nicht: Küchenab
fälle, Backwaren, 
Siidfrüchte 

Getreide, Drusch
abfälle, heimisches 
Obst, Hackfrüchte, 
[ichein, Kastanien 

Schwamvild, gnn7jiihrig 

Zur Vorheugung von Wild
sC'häcl('n gall7jiihrig, kl'ine 
Jngehlllsiibung 

Nur Schwnr7wilrl, 
gnn7jiihrig, mit Getreid" 
und Mnis, für anderes 
Wild lI07ugänglich 

[i07c1genchmigung durch 
Jngdbehörde, I. Mai bis 31. 
Dezember, siehe" Fuller" 

Nur Schwllr7\vild, 
nrtgerechtes ruller in 
den Boden einbri 

Sofern Jagdbehörde dies 
einzeln genehmigV 
nnordnet 

Nur Schwnrzwild, nur mit 
Erlaubnis der Jngdbehörde 

Einzelgenehmigung durch 
Jagrlbehörde 

Nur Schwnr7wild, 
gan7jährig, nur Gctrcid", 
Meldepnieht 

nlulII Grwfilu 

ters ins Feld geführt wird. Tier
mehl hat nichts als Futtennittel 
in unseren Revieren zu suchen. 
In jedem Fall ist es guter 
waiömännischer Brauch, dass 
mehrere hundert Meter rings 
um eine Fütterung zur Notzeit 
"Hahn in Ruh" gilt (das Bun
desjagdgesetz § 19 verlangt 

200 MeIer). Es liegt letztlich 
an jedem einzelnen Jagd
herrn und Revierbetreuer, 
dass bei der Fütterung und 
Kirrung von (Schalen-) Wild 
Verantwortungsbewusstsein 
herrscht, um das Renommee 
der gesamten Jägerschafl zu 
wahren. SYS 
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